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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zum Zusammensetzen von Furnierstreifen zu ei-
nem Flächengebilde, umfassend: Transportmittel (2, 3) zum
Transport von an ihren seitlichen Stoßkanten zu verkleben-
den Furnierstreifen in einer Längstransportrichtung (29); ei-
ne obere Andrückvorrichtung (4) zum Andrücken der Fur-
nierstreifen im Transport mit zwei, den Transportmitteln (2,
3) zugeordneten, gleichläufig um jeweilige Rotationsachsen
(5, 6) rotierenden, durch den Transport der Furnierstreifen
angetriebenen oberen Gegendruckrollen (7, 8) und einer die
Gegendruckrollen (7, 8) verbindenden Ausgleichskupplung
(9), wobei die Rotationsachsen (5, 6) der zwei oberen Ge-
gendruckrollen (7, 8) mittels der Ausgleichskupplung (9) or-
thogonal zur Längstransportrichtung (29) zueinander paral-
lel um einen Rotationsachsenabstand (10) versetzbar sind;
eine, in der Längstransportrichtung (29) dem Transportmittel
(2, 3) nachgeordnete, zumindest eine Stoßkante mit Klebe-
mittel beschichtende Auftragsvorrichtung (11).



DE 10 2016 210 552 B3    2017.08.31

2/16

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Zusammensetzen von Furnierstreifen zu einem Flä-
chengebilde, umfassend: Transportmittel zum Trans-
port von an ihren seitlichen Stoßkanten zu verkle-
benden Furnierstreifen, eine obere Andrückvorrich-
tung zum Andrücken der Furnierstreifen im Transport
mit zwei gleichläufig rotierenden, durch den Trans-
port der Furnierstreifen angetriebenen oberen Ge-
gendruckrollen; und eine zumindest eine Stoßkante
mit Klebemittel beschichtende Auftragsvorrichtung.

[0002] Der Stand der Technik, beispielsweise die
DE 89 03 793 U1, beschreibt eine Vorrichtung
zum Zusammensetzen von Furnieren mit mehre-
ren auf einer Achse angeordneten Transportrollen
und zumindest einer parallel zu dieser angeordne-
ten Gegendruckwalze, einer Heizeinrichtung und ei-
ner Presseinrichtung. Die DE 100 11 207 A1 wieder-
um betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum
Querverleimen von Furnierstreifen zu einem stumpf-
verleimten Furnierteppich. Darin sind Sensoreinhei-
ten vorgesehen, um mittels mehrerer Transportbän-
der eine Vorderkante bzw. eine Hinterkante eines
Furnierstreifens bzw. des Furnierteppichs so auszu-
richten, dass diese Kante sich exakt in einer Mit-
tellinie einer Heizzone befindet. Nach einem weite-
ren Beispiel aus dem Stand der Technik sind in der
DE 33 04 315 A1 die Furnierstoßkanten zusammen-
ziehende Transportmittel in Form von sich gegenläu-
fig um einer Vertikalachse drehenden Diskusschei-
ben beschrieben.

[0003] Es ist daher eine zentrale Aufgabe der Erfin-
dung, eine Vorrichtung zum Zusammensetzen von
Furnierstreifen der eingangs genannten Art bereitzu-
stellen, welche flexibel in der Lage ist, unterschied-
lich bemaßte Furnierstreifen, zu einem einheitlichen,
gleichmäßigen Flächengebilde mit hohen Qualitätsei-
genschaften, insbesondere hinsichtlich dessen Ober-
fläche, zuverlässig zusammenzusetzen.

[0004] Zum einen ergibt sich damit die technische
Aufgabe einer idealerweise flexiblen Adjustierbarkeit
der Vorrichtung pro Chargenwechsel, also bei zuein-
ander, innerhalb tolerierbarer Schwankungsbreiten,
gleich bemaßten Furnierstreifen. Zum anderen er-
gibt sich insbesondere im Falle von unterschiedlichen
Maßen innerhalb einer Verarbeitungscharge, also bei
unterschiedlichen Furnierhöhen, d. h. Furnierdicken,
von zwei gleichmäßig gegeneinander zu fügenden
Furnierstreifen das sogar noch deutlich komplexere
technische Problem eines Höhenversatzes im Trans-
port- und Verarbeitungsprozess selber.

[0005] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung soll
der Begriff Höhenversatz einen Versatz um ein Län-
genmaß quer zur Transportrichtung der Furnierstrei-

fen und insbesondere in vertikaler Richtung bezeich-
nen.

[0006] Zusätzlich oder alternativ kann sich somit die
technische Aufgabe eines zu realisierenden Höhen-
versatzes der Furnierstreifen nicht nur aus im Mate-
rial, sondern auch aus in der Vorrichtung selber be-
dingten Gründen ergeben. Beispielsweise kann sich
ein Höhenversatz innerhalb der Leimangabezone mit
der Auftragsvorrichtung, insbesondere mit einer ro-
tierenden Leimtauchscheibe, konstruktionstechnisch
und im Sinne einer günstigeren baulichen Anordnung
als sehr vorteilhaft erweisen. Also selbst bei glei-
chem Dickenmaß der Furnierstreifen kann eine rele-
vante technische Weiterentwicklung darin liegen, die-
se in der Leimangabezone sowie gegebenenfalls fer-
ner noch in den vor- und/oder nachgeordneten Zo-
nen mit einem Höhenversatz durch die Vorrichtung
zu führen.

[0007] Dabei wirkt sich ein Höhenversatz grundsätz-
lich in unterschiedlichen Bereichen und Transport-
abschnitten einer derartigen Vorrichtung aus, insbe-
sondere als Höhenversatz oben im Bereich der obe-
ren Andrückvorrichtung sowie als Höhenversatz un-
ten im Bereich der Transportmittel beziehungsweise
Auftragsvorrichtung.

[0008] Die Lösung dieser Aufgaben erfolgt durch
den unabhängigen Anspruch. Die abhängigen An-
sprüche haben jeweils vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung zum Gegenstand.

[0009] Somit wird die Aufgabe gelöst durch eine er-
findungsgemäße Vorrichtung und ein zugehöriges
Verfahren zum Zusammensetzen von Furnierstrei-
fen zu einem Flächengebilde als hergestelltem Pro-
dukt. Dazu umfasst die erfindungsgemäße Vorrich-
tung (i) Transportmittel zum Transport von an ihren
seitlichen Stoßkanten zu verklebenden Furnierstrei-
fen in einer Längstransportrichtung, (ii) eine obere
Andrückvorrichtung zum Andrücken der Furnierstrei-
fen im Transport, (iii) und eine, in der Längstrans-
portrichtung dem Transportmittel nachgeordnete, zu-
mindest eine Stoßkante mit Klebemittel beschichten-
de Auftragsvorrichtung. Dabei ist die erfindungsge-
mäße Vorrichtung hinsichtlich ihrer oberen Andrück-
vorrichtung zum Andrücken der Furnierstreifen im
Transport mit zwei, den Transportmitteln zugeord-
neten, gleichläufig um jeweilige Rotationsachsen ro-
tierenden, durch den Transport der Furnierstreifen
angetriebenen oberen Gegendruckrollen und einer
die Gegendruckrollen verbindenden Ausgleichskupp-
lung ausgeführt. Ferner sind erfindungsgemäß dabei
die Rotationsachsen der zwei oberen Gegendruck-
rollen mittels der Ausgleichskupplung orthogonal zur
Längstransportrichtung zueinander parallel um einen
Rotationsachsenabstand versetzbar.
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[0010] Gegenüber dem Stand der Technik bietet die
vorliegende Erfindung einen Herstellprozess für Fur-
nierteppiche mit einem Höhenversatz, welcher zu-
dem hinsichtlich der Transportgeschwindigkeiten, der
Verbesserung der Produktqualität, der Verringerung
von Betriebsstillstandszeiten aufgrund von Störun-
gen optimiert ist. Dazu bietet die vorliegende Er-
findung besondere Vorteile durch Bewältigung der
technischen Hürden von aus zueinander im Wider-
spruch stehenden produktionstechnischen Notwen-
digkeiten: Einerseits eine vorteilhafte Lösung zur Um-
setzung der technischen Erfordernisses, die als Holz-
und/oder Thermoplast- und/oder Verbundwerkstoff
”in sich arbeitenden” und somit in ihrer Maßhaltung
variierenden Furnierstreifen genau und präzise in
der Herstellmaschine zu führen, so dass deren ge-
leimte seitlichen Stoßkanten sich zu einer möglichst
planen Oberfläche zusammenfügen. Ferner bietet
der Herstellprozess mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung den Vorteil von betriebswirtschaftlich inter-
essanten, also ausreichend schnellen Transportge-
schwindigkeiten. Und andererseits können die in ih-
rer Oberfläche sehr empfindlichen Furnierstreifen mit
einem gewissen Spiel durch die erfindungsgemäße
Vorrichtung zum Zusammensetzen von Furnierstrei-
fen geführt werden, derart dass durch die mechani-
schen Transportführungselemente, wie insbesonde-
re durch die oberen mitlaufenden Gegendruckrollen,
es zu keinem Verkratzen und zu keiner Verletzung
der empfindlichen Furnieroberfläche kommen kann.
Damit werden erfindungsgemäß potentielle Produkti-
onsfehler, welche sonst beim Verbraucher als erheb-
liche Qualitätsmängel wahrgenommen werden, ef-
fektiv und vorteilhaft vermieden.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bietet als
einen maßgeblichen Vorteil den einer außerordentli-
chen Flexibilität gegenüber herkömmlichen Vorrich-
tungen. So sind letztere zwar häufig hinsichtlich
Durchsätzen und Störungsfreiheit optimiert, jedoch
unter Inkaufnahme einer erheblich reduzierten Flexi-
bilität und mit Einschränkung des Verwendungsbe-
reiches auf häufig benutzte Standardmaße von Fur-
nierstreifen. So können herkömmliche Vorrichtungen
zum Zusammensetzen von Furnierstreifen auf an-
dere Furnierstreifenformate, insbesondere auf von
meistverwendeten Furnierdicken abweichende, ent-
weder gar nicht oder nur bedingt durch sehr aufwen-
dige Formatsatzwechsel mit dadurch bedingten lan-
gen Rüst- und Anfahrzeiten sowie unter Einsatz wei-
terer Investitionskosten für weitere Formatwerkzeu-
ge angepaßt werden. Mit der vorliegenden Erfindung
werden diese Nachteile ausgeräumt.

[0012] Dabei bietet die erfindungsgemäße Vorrich-
tung den Vorteil, auch bei einem Höhenversatz
die Transportgeschwindigkeiten der zu verleimen-
den Furnierstreifen im absoluten Gleichlauf zuein-
ander zu fahren, damit die Relativgeschwindigkeit
an den Nahtstellen gegen Null geht. Die vorliegen-

de Erfindung gewährleistet deshalb in vorteilhafter
Weise einen Gleichlauf der oberen Gegendruckrol-
len mit identischen Drehzahlen, nämlich durch ei-
ne Ausgleichskupplung mit parallel versetzten Rota-
tionsachsen.

[0013] Dies ist nicht nur aus Sicht des fertigen End-
produkts eines zumindest an seiner Oberseite eben-
mäßig planen Furnierteppichs erforderlich, sondern
auch aufgrund des Erfordernisses eines vollkommen
gleichmäßig zu gewährleistenden Transports im Her-
stellungsprozess. Denn ansonsten kann es zu durch
Verkantungen oder Verhakungen der Furnierstreifen
verursachten Betriebsstörungen und/oder Ausschuß-
ware kommen.

[0014] Dabei vermeidet die erfindungsgemäße Vor-
richtung in vorteilhafter Weise Punktbelastungen der
Furnierstreifen, was hinsichtlich einer unversehrten
Furnierteppichoberfläche günstigerweise zuverlässig
zu vermeiden ist. Insbesondere an diesem Nachteil
leiden jedoch herkömmliche Vorrichtungen mit bei-
spielsweise spezifisch geformten Gegendruckrollen,
welche zwangsläufig zu Berührungen an definierten
Stellen und damit zu einem erhöhten mechanischen
Stress führen.

[0015] Eine bevorzugte Ausgestaltung zur Gewähr-
leistung des vorteilhaften Gleichlaufs sieht hierbei
vor, dass die Ausgleichskupplung als formschlüssige
Kupplung, vorzugsweise als Kreuzscheiben-Kupp-
lung, insbesondere als eine Oldham-Kupplung, aus-
geführt ist. Kreuzscheiben-Kupplungen sind form-
schlüssige, drehstarre Ausgleichskupplungen, die
zur Übertragung eines Drehmoments zwischen zwei
gleichlaufenden Wellen mit, im wesentlichen, parallel
versetzten Rotationsachsen eingesetzt werden. Da-
bei umfaßt der Begriff „im wesentlichen parallel” ge-
ringfügige Beugungswinkel der Rotationsachsen zu-
einander, vorzugsweise kleiner 1,5°, insbesondere
kleiner 0,5°, welche im Rahmen der Erfindung für
einen störungsfreien Betrieb einer Kreuzscheiben-
Kupplung noch tolerierbar sind.

[0016] Kreuzscheiben-Kupplungen besitzen einen
dreiteiligen Aufbau aus jeweils zwei gleichen, als Na-
benscheiben ausgeführten, äußeren Kupplungshälf-
ten mit einer dazwischen angeordneten Zwischen-
scheibe. Dabei sind die äußeren Kupplungshälften an
den jeweiligen Wellen befestigt und die mittlere Zwi-
schenscheibe in zwei, orthogonal zueinander stehen-
den, Nut-Mitnehmersteg-Verbindungen je stirnseitig
zu den äußeren Kupplungshälften gelagert.

[0017] Dabei können grundsätzlich die Nut-Mitneh-
mersteg-Verbindungen seitenverkehrbar ausgeführt
sein:
Und zwar können entweder die beiden Kupplungs-
hälften stirnseitig mit senkrecht zueinander stehen-
den, erhaben ausgebildeten Mitnehmerstegen aus-
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geführt sein, welche in korrespondierende, länglich
ausgebildete Nuten der Zwischenscheibe eingreifen
und darin im Laufbetrieb abgleiten.

[0018] Oder als zweite Variante ist vice versa die
mittlere Zwischenscheibe an ihren beiden Außensei-
ten mit senkrecht zueinander stehenden, erhaben
ausgebildeten Mitnehmerstegen ausgeführt, welche
in jeweilig eine korrespondierende, länglich ausgebil-
dete Nut der stirnseitig anliegenden Kupplungshälfte
eingreifen und darin abgleiten.

[0019] Als dritte Variante ist es auch möglich, dass
die mittlere Zwischenscheibe stirnseitig an einer ers-
ten Außenseite mit einem Mitnehmersteg, an ihrer
zweiten Außenseite mit einer senkrecht dazu stehen-
den länglichen Nut ausgebildet sein kann. Zwecks
eines entsprechenden Kupplungseingriffs ist bei die-
ser dritten Variante die an der ersten Außenseite
stirnseitig anliegende Kupplungshälfte mit einer kor-
respondierenden länglichen Nut, hingegen die an
der zweiten Außenseite stirnseitig anliegende Kupp-
lungshälfte mit einem korrespondierenden Mitneh-
mersteg ausgebildet.

[0020] Im Sinne eines möglichst spielfreien Laufs
sind die Nut-Mitnehmersteg-Verbindungen mit ent-
sprechend zu wählenden Passungen auszuführen.

[0021] Dieses Funktionsprinzip von Kreuzscheiben-
Kupplungen ermöglicht einen großzügigen paralle-
len Verlagerungsausgleich. Dieser geschieht verbie-
gungsfrei durch reine Verschiebebewegungen in den
Nut-Mitnehmersteg-Verbindungen und folglich ohne
ansteigende Lagerbelastungen. Weiterhin sind sol-
che Kupplungen bequem axial steckbar, damit gut
montierbar, und ermöglichen hinsichtlich ihrer Di-
mensionierbarkeit nahezu beliebige Kombinationen.

[0022] Es ist ein weiterer Vorteil der Erfindung, dass
sie eine kompakte und möglichst integrale Bauweise
umsetzt, indem sie eine solche von der Andrückvor-
richtung umfasste Ausgleichskupplung mit einer ers-
ten und einer zweiten Kupplungshälfte und einer mit-
tig zwischen der ersten und der zweiten Kupplungs-
hälfte als Kreuzschieber angeordneten Zwischen-
scheibe ausgestalten kann. Dazu sind vorzugswei-
se die erste und die zweite Kupplungshälfte bereits
selber in Gestalt jeweils einer der Gegendruckrol-
len integral ausgeführt. Mittels einer solchen inte-
gralen Konstruktion generiert die erfindungsgemäße
Vorrichtung besondere, zusätzliche Vorteile hinsicht-
lich einer Reduktion des Platzbedarfs sowie von War-
tungserfordernissen und Fertigungskosten.

[0023] In Weiterverfolgung des obenstehenden Prin-
zips einer integralen Bauweise unter Zusammenfall
je einer Kupplungshälfte mit je einer Gegendruckrolle
ist es somit bevorzugt, die Zwischenscheibe auf ihren
beiden planen Außenseiten mit einem jeweiligen, den

Scheibenmittelpunkt durchlaufenden, länglichen und
häufig mit rechteckigem Querschnitt erhaben geform-
ten Mitnehmersteg auszuführen, welcher in einer ent-
sprechenden, gleichfalls länglichen, Nut innenseitig
von der jeweilig anliegenden Gegendruckrolle läuft.
Dabei verlaufen beide Mitnehmerstege im wesentli-
chen orthogonal zueinander versetzt. Als zweite Vari-
ante kann es vice versa bevorzugt sein, dass die mitt-
lere Zwischenscheibe je mit Mitnehmerstegen ausge-
führt ist, welche in jeweilige Nuten der stirnseitig an-
liegenden Kupplungshälften eingreifen und darin ab-
gleiten. Als dritte Variante kann es vorgesehen sein,
dass die mittlere Zwischenscheibe an einer ersten
Außenseite mit einem Mitnehmersteg bzw. an ihrer
zweiten Außenseite mit einer Nut ausgebildet ist und
die beiden jeweilig an den beiden entgegengesetz-
ten Stirnseiten anliegenden Kupplungshälften im Sin-
ne einer entsprechenden Nut-Mitnehmersteg-Verbin-
dung, also die erste mit einer Nut, die zweite mit ei-
nem Mitnehmersteg.

[0024] Bevorzugt ist die Zwischenscheibe der Aus-
gleichskupplung aus einem Kunststoff ausgeführt.
Ein Kunststoffmaterial der Zwischenscheibe sorgt da-
für, dass solche Kupplungen noch zusätzlich eine
elektrische Isolierungsfunktion bieten. Bei der Wahl
des Kunststoffes greift man günstigerweise auf ei-
nen thermoplastisch und/oder spanabhebend verar-
beitbaren Kunststoff, bevorzugt auf ein verschleißfes-
tes und/oder hartes Polymer, zurück. Ein maßgebli-
cher Vorteil ergibt sich daraus, dass so unter Überlast
und/oder nach einem gewissen Betriebsintervall le-
diglich die Zwischenscheibe durch Materialversagen
zerspringt und einfach aus dem Bereich der Drehmo-
mentkupplung herausfällt. Damit wird vorteilhafter-
weise die Kupplung instantan und vollständig unter-
brochen, so dass kein weiterer mechanischer Scha-
den an weiteren dynamisch belasteten Bauteilen ent-
stehen kann.

[0025] Vorzugsweise wird dazu als Kunststoff Po-
lyoxymethylen (abgekürzt POM; alternativ auch ge-
nannt: Polyformaldehyd, Polyacetal oder bloß Ace-
tal) gewählt. Solche Polyacetal-Werkstoffe sind kom-
merziell beispielsweise unter folgenden Handelsna-
men (Herstellerfimen in Klammern) verfügbar: ”Del-
rin” (DuPont); „Hostaform”, „Kematal”, „Celcon” (Ti-
cona/Celanese); „Duracon” (Polyplastics); „Kepi-
tal” (Korea Engineering Plastics); „lupital” (Mitsubishi)
und „Ultraform” (BASF). Alternativ wird der Kunststoff
aus einer weiteren strapazierbaren, hochtemperatur-
beständigen Polymerklasse gewählt werden, nämlich
als Polyetheretherketon (abgekürzt PEEK), zur Stoff-
gruppe der Polyaryletherketone gehörend.

[0026] Wie oben bereits einleitend erwähnt, ist es
gegenüber den Nachteilen im Stand der Technik
ein Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Zusammensetzen von Furnierstreifen zu einem Flä-
chengebilde, dass sie eine breite Flexibilität und
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Adjustierbarkeit ohne Formatsatzwechsel hinsicht-
lich unterschiedlicher, verarbeitbarer Furnierstreifen-
dicken und hinsichtlich deren Unterschiede bzw. Hö-
henversatze zueinander bewerkstelligt; dies macht
sich bei der oberen Andrückvorrichtung in dem zu be-
werkstelligenden Rotationsachsenabstand der obe-
ren Gegendruckrollen bemerkbar.

[0027] Es ist deshalb bevorzugt vorgesehen, dass
der Rotationsachsenabstand mindestens 0,1 mm,
weiter bevorzugt mindestens 0,5 mm, noch weiter be-
vorzugt mindestens 2 mm, insbesondere bevorzugt
mindestens 7 mm beträgt. Dies ist jedoch nicht als li-
mitierend für die Erfindung anzusehen, da die vorteil-
hafte breite Flexibilität und Adjustierbarkeit ohne For-
matsatzwechsel hinsichtlich unterschiedlicher, verar-
beitbarer Furnierstreifendicken auch umfasst, dass
auch identische Furnierstreifendicken ohne Format-
satzwechsel verarbeitbar sind.

[0028] Dabei regelt sich der Rotationsachsenab-
stand in bevorzugten Ausführungsformen passiv ge-
mäß den Schwankungen der Dickenmaße der Fur-
nierstreifen, und zwar mittels eines leichten Anpress-
druckes der auf den Furnierstreifen aufliegenden
Gegendruckrollen, beispielsweise aufgebracht durch
deren Eigengewicht und/oder mittels eines Federme-
chanismus.

[0029] Andererseits kann es in anderen Ausfüh-
rungsformen bevorzugt sein, dass zur Optimierung
des kontinuierlichen Betriebs der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung der Rotationsachsenabstand im Be-
trieb auf Grundlage von erfassten Betriebsparame-
tern und/oder von Sollkennfeldern aktiv geregelt wird.
Solche Betriebsparameter umfassen typischerwei-
se vektorielle Absolut- und Relativ-geschwindigkei-
ten der zu transportierenden Furnierstreifen an diver-
sen Stationen der Vorrichtung entlang des Herstel-
lungsprozesses, Umgebungsbedingungen wie insbe-
sondere Temperaturen und Luftfeuchte, Prozesstem-
peraturen insbesondere im Bereich der Aushärtezo-
ne für den applizierten Klebstoff, rheologische Para-
meter des Klebstoffs, thermische Ausdehnungskoef-
fizienten, usw. Mittel zur Erfassung dieser Betriebs-
parameter umfassen alle Typen von Sonden und
Sensoren, beispielsweise in einer bevorzugten Aus-
gestaltung der Erfindung vertikale Lichtschranken
als optische Sensoren und/oder Digitalkamerasys-
teme zur Online-Erfassung von Transportgeschwin-
digkeitsvektoren sowie Qualitätsmerkmalen. Im Fal-
le von bevorzugten Ausführungsformen eines rege-
lungstechnisch im Anfahren und/oder im laufenden
Herstellprozeß adjustierten und/oder nachjustierba-
ren Rotationsachsenabstandes wären zusätzlich me-
chatronische Mittel wie Schrittmotoren insbesondere
in der Andrückvorrichtung etc. vorzusehen.

[0030] Wie erläutert, ist in der erfindungsgemäßen
Vorrichtung den Transportmitteln zum Transport der

Furnierstreifen jeweils eine Gegendruckrolle zur Kon-
taktierung der Oberflächen der Furnierstreifen zuge-
ordnet. Mithilfe dieser Gegendruckrollen ist es mög-
lich, die Furnierstreifen in einzelnen Bereichen zu
klemmen bzw. selbst während ihres Transports ge-
genzuhalten, um damit Verbiegungen zu kompensie-
ren.

[0031] Da die oberen Gegendruckrollen durch ei-
ne leicht kraftschlüssige Verbindung der unter ihnen
durchtransportierten Furnierstreifen in ihre Drehbe-
wegung versetzt werden, ist es dazu besonders vor-
teilhaft, wenn die Gegendruckrollen eine mit Quer-
rillen versehene und/oder rauhe und/oder haftbe-
schichtete und/oder softelastische Umfangsoberflä-
che aufweisen.

[0032] Idealerweise rotieren die oberen Gegen-
druckrollen im Gleichlauf und weisen bei bevorzugt
gleicher Umfangsbemaßung jeweilig an ihrem äuße-
ren Radius im wesentlichen identische Umfangsge-
schwindigkeiten auf. Im Rahmen der vorliegenden
Erfindung ist der Begriff Gleichlauf als Verhältnisfak-
tor der Umfangsgeschwindigkeiten zueinander auf-
gefasst. Es ist bevorzugt, dass für den so definier-
ten Gleichlauf eine maximale Abweichung insbeson-
dere von 2%, weiter bevorzugt von 0,5%, noch weiter
bevorzugt von 0,1%, insbesondere bevorzugt von 0,
01% eingehalten wird.

[0033] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung um-
fasst die Andrückvorrichtung eine erste und eine
zweite Haltelasche, angeordnet an entgegengesetz-
ten Seiten der Ausgleichskupplung; einen ersten Ex-
zenterbolzen, angeordnet an der ersten Haltelasche,
und die erste Gegendruckrolle, drehbar gelagert auf
dem ersten Exzenterbolzen; und/oder einen zweiten
Exzenterbolzen, angeordnet an der zweiten Halte-
lasche, und die zweite Gegendruckrolle, drehbar ge-
lagert auf dem zweiten Exzenterbolzen.

[0034] Bei der vorliegenden Erfindung beinhaltet ei-
ne bevorzugte Variante, dass die Transportmittel in
einer in Längstransportrichtung vorne angeordneten
Einzugszone der Vorrichtung als die Furnierstrei-
fen zusammenziehende Transportmittel, vorzugswei-
se als gegenläufig drehende Diskusscheiben, ausge-
führt sind.

[0035] In der Leimangabezone wird zumindest ei-
ne seitliche Stoßkante eines Furnierstreifens mittels
einer Auftragsvorrichtung, vorzugsweise ausgeführt
durch eine schräg angestellte, rotierende Leimtauch-
scheibe, mit einem Klebemittel versehen.

[0036] Dazu ist es im herkömmlichen Stand der
Technik noch notwendig, die an der Auftragsvor-
richtung vorbei transportierten Abschnitte der gegen
die zu beleimenden Furnierstreifen zu fügenden Fur-
nierstreifen phasenweise hochzuwölben. Diese tem-
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poräre Hochwölbung erfolgt in, die Leimangabezo-
ne betreffenden, Ausführungen von herkömmlichen
Vorrichtungen aus dem Grunde, dass die seitlichen
Stoßkanten der zu beleimenden Furnierstreifen pha-
senweise freigelegt sein müssen, um von der Auf-
tragsvorrichtung, insbesondere der Leimtauchschei-
be, seitlich benetzt werden zu können.

[0037] Dahingegen ermöglicht die vorliegende Er-
findung, durch den gezielt einstellbaren Höhenver-
satz unten, nämlich der beiden gegeneinander zu fü-
genden Furnierstreifen um einen Auflagenflächenab-
stand, eine plane Durchführung durch die erfindungs-
gemäße Vorrichtung zum Zusammensetzen von Fur-
nierstreifen. Damit gelingt es gegenüber dem Stand
der Technik, eine den Transport störende, nämlich
nicht-plane, Durchführung der Furnierstreifen durch
die Vorrichtung vollständig und sehr vorteilhaft zu ver-
meiden. Damit werden zum einen erhebliche Vortei-
le hinsichtlich Unversehrtheit der Furnierstreifenober-
flächen und damit der Qualität des Endproduktes ge-
neriert. Zum anderen ergeben sich deutliche Vorteile
hinsichtlich eines verbesserten, störungsfreieren Be-
triebsablaufes.

[0038] Vorzugsweise ist es deshalb vorgesehen,
dass in der Einzugszone und/oder in der Leimanga-
bezone vollständig plane Auflageflächen für die Fur-
nierstreifen um einen Auflagenflächenabstand ortho-
gonal zur Längstransportrichtung, zueinander paral-
lel versetzt sind, wobei der Versatz mindestens 0,1
mm, weiter bevorzugt mindestens 0,5 mm, noch wei-
ter bevorzugt mindestens 2 mm, insbesondere bevor-
zugt mindestens 7 mm beträgt.

[0039] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus nachfolgender
Beschreibung von einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung, welches anhand der beglei-
tenden Zeichnungen im Detail beschrieben wird.

[0040] Dabei zeigen:

[0041] Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel;

[0042] Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht der er-
findungsgemäßen Vorrichtung gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0043] Fig. 3 eine Vorderansicht einer Andrückvor-
richtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;

[0044] Fig. 4 eine Vorderansicht eines Details der
Andrückvorrichtung aus Fig. 3;

[0045] Fig. 5 eine isometrische Ansicht einer ersten
Teilbaugruppe der Andrückvorrichtung aus Fig. 3;

[0046] Fig. 6 eine weitere Ansicht der ersten Teil-
baugruppe wie in Fig. 5;

[0047] Fig. 7 eine Vorderansicht einer zweiten Teil-
baugruppe der Andrückvorrichtung gemäß dem Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

[0048] Fig. 8 eine Seitenansicht der zweiten Teilbau-
gruppe wie in Fig. 7;

[0049] Fig. 9 eine Seitenansicht der ersten Teilun-
tergruppe der Andrückvorrichtung, wie in Fig. 5 und
Fig. 6 dargestellt.

[0050] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Gesamtan-
sicht (von oben links) einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung 1 zum Zusammensetzen von Furnierstrei-
fen. Diese teilt sich gemäß der hier gezeigten Aus-
führungsform in drei separate Fertigungszonen ent-
lang einer mit einem Pfeil eingetragenen Längstrans-
portrichtung 29 für die länglichen Furnierstreifen wie
folgt auf: vorne zunächst eine Einzugszone 26, dar-
an anschließend eine Leimangabezone 27, welcher
eine Aushärtezone 28 folgt.

[0051] Bevorzugt und unabhängig von der Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass dabei die Einzugs-
zone 26 für die Furniersteifen als Transportabschnitt
von der Vorderkante von zwei planen Auflageflächen
24, 25 bis einschließlich der weiter unten näher be-
schriebenen Transportmittel 2, 3 reicht. Weiter be-
zeichnet die Leimangabezone 27 den anschließen-
den Transportabschnitt mit der Auftragsvorrichtung
11, hier einer Leimtauchscheibe.

[0052] In der Einzugszone 26 werden die zuvor par-
allel zugeschnittenen Furnierstreifen in die Vorrich-
tung 1 eingespeist, hier dargestellt als manuelles Auf-
legen durch den Operator auf die links befindliche
erste plane Auflagefläche 24. In diesem Beispiel der
erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 wäre vorstellbar,
dass auf der rechts befindlichen planen Auflageflä-
che 25 bereits ein nahezu vollständig gefügter Tep-
pich als Flächengebilde aus mehreren Furnierstreifen
aufliegt, an welchen zu seiner weiteren Verbreiterung
von links her kommend ein weiterer Furnierstreifen
seitlich angeklebt werden soll.

[0053] Zu diesem Zwecke findet in der sich an die
Einzugszone 26 anschließenden Leimangabezone
27 eine Benetzung mit einem Klebemittel zumin-
dest einer seitlichen Stoßkante eines Furnierstreifens
statt.

[0054] In der sich an die Leimangabezone 27 an-
schließenden Aushärtezone 28 ist die Verweilzeit
ausreichend eingestellt, um eine formschlüssige Ver-
bindung zu erzielen. Dazu können je nach Wahl des
Klebstoffmittels in solchen Zonen auch Heiz- und/
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oder Trocknungsstationen vorgesehen sein, um bei-
spielsweise die Abbindung und/oder Aushärtung des
Klebemittels zu initiieren und/oder weiter zu beför-
dern. Es versteht sich, dass die Aushärtezone 28
auch weitere Prozessschritte mit entsprechend aus-
gebildeten Stationen umfassen kann, welche nicht
oder nur indirekt mit der Verklebung in Zusammen-
hang stehen. Beispielsweise können zusätzlich Vor-
richtungen zu mechanischen und/oder chemischen
Oberflächenbehandlungen und/oder zur automati-
schen Qualitätskontrolle und/oder zur Befeuchtung
bzw. Klimatisierung vorgesehen sein.

[0055] Fig. 2 legt unter Bezugnahme auf Fig. 1 in ei-
ner vergrößernden perspektivischen Teilansicht (von
oben rechts) das Augenmerk auf die Einzugszone 26
und die Leimangabezone 27 der Vorrichtung 1.

[0056] Im unteren Bereich der Fig. 2 sind nun die
Mittel der Einzugszone 26 gut erkennbar, insbeson-
dere die Transportmittel 2, 3. Diese sind hier als hori-
zontal, d. h. als um jeweilige Vertikalachsen orthogo-
nal zur Längstransportrichtung 29, gegenläufig dre-
hende Diskusscheiben ausgeführt. Sobald die beiden
gegeneinander zu fügenden Furnierstreifen in den
Bereich der Transportmittel 2, 3 in Form der Diskus-
scheiben auf der ersten bzw. auf der zweiten pla-
nen Auflagefläche 24, 25 vorgeschoben sind, wer-
den sie an ihren jeweiligen unteren Oberflächensei-
ten von den in die planen Auflageflächen 24, 25 ein-
gesenkten, sich gegenläufig drehenden Diskusschei-
ben formschlüssig mit Reibungsschluß erfasst und
somit aufgrund der jeweilig anliegenden gegenläufi-
gen Drehmomente gegeneinander zusammengezo-
gen. Damit kommen die Furnierstreifen mit ihrer je-
weils innenseitigen Stoßkante zum Anliegen gegen
Führungsschienen in Form einer ersten und zwei-
ten Anlagefläche 30, 31, hier ausgeführt als hochste-
hend montierte, längliche Kantblechstreifen längs zur
Längstransportrichtung 29.

[0057] Im oberen Bereich der Fig. 2 ist eine in dieser
bevorzugten Ausführungsform von oben her ange-
ordnete Andrückvorrichtung 4 dargestellt: Diese ver-
hindert im Zusammenspiel mit den unteren Trans-
portmitteln 2, 3 einen Verzug und/oder ein Verschie-
ben und/oder ein Herausspringen der durchgeförder-
ten Furnierstreifen, indem zwei auf ihnen je freibe-
weglich abrollende, also hier nicht mit einem etwai-
gen Antrieb versehene, obere Gegendruckrollen 7,
8 einen moderaten Gegendruck aufbringen. Letzte-
re sind durch zwei, von entgegengesetzten Seiten je
angreifenden, Haltelaschen 22, 23 befestigt.

[0058] Während weitere Details der Andrückvorrich-
tung 4 in den darauffolgenden Fig. 5 bis Fig. 9 be-
schrieben werden, wird bereits an dieser Stelle dar-
auf hingewiesen, dass in dieser Fig. 2 der Höhenver-
satz oben der beiden ansonsten gleich ausgeführten
Gegendruckrollen 7, 8 relativ zueinander gut erkenn-

bar ist. Dieser korrespondiert zu einem Höhenversatz
unten als Auflagenflächenabstand 32 der beiden dar-
unter dargestellten planen Auflageflächen 24, 25 zu-
einander. Größenordnungsmäßig liegt der Höhenver-
satz unten als Auflagenflächenabstand 32 etwa in ty-
pischer Höhe eines Furnierstreifens.

[0059] Innerhalb der hinter der Einzugszone 26 an-
geordneten Leimangabezone 27 ist die Auftragsvor-
richtung 11, welche unterhalb der ersten planen Auf-
lagefläche 24 angeordnet ist, teilweise erkennbar.
Diese ist gemäß dieser bevorzugten Ausführungs-
form ausgeführt als Leimtauchscheibe, welche von
links unten her kommend die links befindliche seitli-
che Stoßkante eines auf der zweiten planen Aufla-
gefläche 25 aufliegenden (nicht dargestellten) Fur-
nierstreifens mit Klebemittel benetzt. Dazu dreht sich
die Leimtauchscheibe mit schräger Anstellung aus
einem nicht dargestellten Leimtauchbecken laufend
nach oben heraus, um das so mitgenommene Klebe-
mittel an die zu beleimende seitliche Stoßkante des
Furnierstreifen aufzutragen.

[0060] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Vorderan-
sicht der Andrückvorrichtung 4 mit den zwei gleich-
läufigen oberen Gegendruckrollen 7, 8 mit einem Hö-
henversatz oben in Form eines Rotationsachsenab-
standes 10. Dabei stellt Fig. 3 einen Zustand voll-
ständiger Montage dar. Dahingegen veranschaulicht
Fig. 4 einen Zustand ohne Montage der zwei Gegen-
druckrollen 7, 8, jedoch mit montierten Kugellagern
41, 42; auf der linken Bildseite ist ein Zustand gezeigt
im gedachtem Demontagefortschritt ohne eine erste
Haltelasche 22 sowie ohne einen ersten Exzenterbol-
zen 20 mit einem ersten Exzenterbolzenlagerstift 37.

[0061] Diese Darstellung veranschaulicht anhand
dieser bevorzugten Ausführungsform einen zentra-
len Erfindungsgedanken der vorliegenden Erfindung:
Denn ihr ist gut entnehmbar, dass die erste und zwei-
te Gegendruckrolle 7, 8 jeweils um ihre erste und
zweite Rotationsachse 5, 6 in gleichläufiger Richtung
rotieren, wobei letztere zueinander parallel versetzt
den Rotationsachsenabstand 10 ausbilden. Dabei ist
die erste Gegendruckrolle 7 mit der zweiten Gegen-
druckrolle 8 durch eine gemäß dieser Ausführungs-
form als Oldham-Kupplung ausgebildete Ausgleichs-
kupplung 9 drehstarr verbunden. Somit ist gleichzei-
tig zur Realisierung des gewünschten Rotationsach-
senabstandes 10 der für die Funktion ebenfalls we-
sentliche Gleichlauf der beiden Gegendruckrollen 7,
8 mit selber Drehzahl aufgrund der drehstarren Kupp-
lungseigenschaften gewährleistet.

[0062] Ferner ist aus dieser Darstellung gemäß
der hier gezeigten bevorzugten Ausführungsform die
kompakte und integrale Bauweise als bevorzugter Er-
findungsgedanke aus dem Zusammenfallen jeweils
einer (ersten bzw. zweiten) Kupplungshälfte mit einer
(ersten bzw. zweiten) Gegendruckrolle 7 bzw. 8 zu ei-
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nem je einzigen integralen Bauteil nachzuvollziehen:
Die Ausgleichskupplung 9 ist durch einen dreiteiligen
Aufbau gekennzeichnet: (i) eine erste Kupplungshälf-
te, bevorzugt integral ausgeführt in Form der ersten
Gegendruckrolle 7; (ii) eine zweite Kupplungshälfte
bevorzugt integral ausgeführt in Form der zweiten
Gegendruckrolle 8; und (iii) eine mittig zwischen der
ersten und der zweiten Kupplungshälfte als Kreuz-
schieber angeordnete Zwischenscheibe 12. Dabei ist
die erste Gegendruckrolle 7 mittels des ersten Ku-
gellagers 41 drehbar gelagert und die zweite Gegen-
druckrolle 8 mittels des zweiten Kugellagers 42. In
allgemeiner Betrachtung werden hier vorzugsweise
Wälz- oder Gleitlager verwendet.

[0063] Ferner ist der Fig. 3 besonders gut zu entneh-
men, wie die obere Andrückvorrichtung 4 angeordnet
ist. Hierzu sind an den entgegengesetzten Seiten der
Ausgleichskupplung 9 die erste Haltelasche 22 und
eine zweite Haltelasche 23 angeordnet.

[0064] Linksseitig in Fig. 3 dargestellt, ist der erste
Exzenterbolzen 20 an einem ersten Haltemittelpunkt
33 der ersten Haltelasche 22, beispielsweise hier
als eine Rundbohrung ausgeführt, angeordnet, und
zwar mittels eines form- und/oder kraftschlüssigen
und zerstörungsfrei lösbaren ersten Verbindungsele-
mentes 35, letzteres hier versinnbildlicht in Form ei-
ner von außen durchgesteckten Exzenterbolzenhal-
teschraube. Die erste Gegendruckrolle 7 ist an ihrer
außenseitigen, hier linken, Stirnseite um die erste Ro-
tationsachse 5 drehbar gelagert auf dem ersten Ex-
zenterbolzenlagerstift 37 des ersten Exzenterbolzens
20.

[0065] Rechtsseitig in Fig. 3 dargestellt, ist ein zwei-
ter Exzenterbolzen 21 an einem zweiten Haltemit-
telpunkt 34 der zweiten Haltelasche 23 angeordnet,
und zwar mittels eines zweiten Verbindungselemen-
tes 36. Die zweite Gegendruckrolle 8 ist an ihrer au-
ßenseitigen, hier rechten, Stirnseite um ihre zweite
Rotationsachse 6 drehbar gelagert auf einem zweiten
Exzenterbolzenlagerstift 38 des zweiten Exzenterbol-
zens 21.

[0066] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine isometrische
Ansicht der Ausgleichskupplung 9 als einer ersten
Teilbaugruppe der Andrückvorrichtung 4 aus Fig. 3
bzw. Fig. 4. Während auf die vorstehende Beschrei-
bung zu den Fig. 3 und Fig. 4 ausdrücklich Bezug
genommen wird, veranschaulicht doch diese Darstel-
lung besonders gut die integral gestaltete Bauweise
gemäß der bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung: Dabei zeigt Fig. 5 einen Zustand
vollständiger Montage und Fig. 6 einen Zustand oh-
ne Montage der ersten Gegendruckrolle 7 und deren
erstem Kugellager 41.

[0067] Gemäß der bevorzugten Ausführungsform ist
die, wie erwähnt, mittig dazwischen angeordnete Zwi-

schenscheibe 12 als Kreuzschieber ausgeführt. Dazu
bildet sie an ihren beiden entgegengesetzten, stirn-
seitigen planen Außenseiten 13, 14 längliche Erhe-
bungen mit rechteckigem Querschnitt zu Mitnehmer-
stegen 15, 16 aus. Diese Mitnehmerstege 15, 16 ste-
hen in der geometrischen Mittelpunktachse der Zwi-
schenscheibe 12 senkrecht zueinander. Dabei greift
einerseits der erste Mitnehmersteg 15 in eine korre-
spondierende, länglich ausgebildete erste Nut 17 der
stirnseitig anliegenden, als erste Gegendruckrolle 7
ausgeführten Kupplungshälfte ein und kann in ihr ab-
gleiten. Andererseits greift der zweite Mitnehmersteg
16 in eine korrespondierende, länglich ausgebildete
zweite Nut 18 der stirnseitig anliegenden, als zwei-
te Gegendruckrolle 8 ausgeführten, Kupplungshälfte
ein und kann seinerseits in ihr abgleiten. Dies ermög-
licht einen parallelen Verlagerungsausgleich der Ge-
gendruckrollen 7, 8 durch reine Verschiebebewegun-
gen in den Nut-Mitnehmersteg-Verbindungen, näm-
lich einerseits des ersten Mitnehmersteges 15 zu der
ersten Nut 17 der ersten Gegendruckrolle 7 bzw. an-
dererseits des zweiten Mitnehmersteges 16 zu der
zweiten Nut 18 der zweiten Gegendruckrolle 8, wie
es sich im versetzbaren Rotationsachsenabstand 10
bemisst.

[0068] In Fig. 7 sieht man eine Vorderansicht der
weiteren Teilbaugruppe der Andrückvorrichtung 4,
wie beispielsweise links in der Fig. 3 dargestellt.
Zu differenzieren sind, in dieser aus der sonstigen
Anordnung herausgelösten, jedoch ansonsten posi-
tionstreuen Darstellung, folgende drei Bauteile: die
erste Haltelasche 22, der erste Exzenterbolzen 20
und das erste Verbindungselement 35.

[0069] In der zu Fig. 7 direkt korrespondierenden
Projektion der Fig. 8 ist in einer Seitenansicht von
rechts die Positionierung des ersten Exzenterbolzens
20 relativ zum ersten Exzenterbolzenlagerstift 37 zu
entnehmen: Denn im Vergleich der Lagen der beiden
Mittelpunkte ergibt sich eine, zerstörungsfrei lösbare,
exzentrische Anordnung: Zum einen legt die Positi-
on des ersten Verbindungselementes 35 durch den
ersten Haltemittelpunkt 33 den Mittelpunkt des ersten
Exzenterbolzens 20 fest. Zum anderen bestimmt der
Mittelpunkt des ersten Exzenterbolzenlagerstiftes 37
die zentrale Drehachse des (hierin nicht abgebilde-
ten) ersten Kugellagers 41 der ersten Gegendruck-
rolle 7, so dass sie mit der ersten Rotationsache 5
zusammenfällt.

[0070] Durch diese Exzentrizität der hier dargestell-
ten Anordnung ist auf einfache und robuste Bauwei-
se erreicht, dass die erste Rotationsachse 5 der ers-
ten Gegendruckrolle 7 orthogonal zur Längstrans-
portrichtung 29 versetzbar ist, indem im dazu zerstö-
rungsfrei gelösten Zustand des ersten Verbindungs-
elementes 35 der erste Exzenterbolzen 20 in ei-
nem beliebigen Drehwinkel um den ersten Haltemit-
telpunkt 33 ausgelenkt und damit der erste Exzenter-
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bolzenlagerstift 37 in eine andere Position (hier auf
der Vertikalachse) gebracht werden kann.

[0071] In Analogie trifft dies gleichermaßen auf die
Anordnung auf der entgegengesetzten Seite zu, also
hinsichtlich der Positionierung des zweiten Exzenter-
bolzens 21 relativ zum zweiten Exzenterbolzenlager-
stift 38 und der Versetzbarkeit der zweiten Rotations-
achse 6 der zweiten Gegendruckrolle 8 zu.

[0072] In Fig. 9 ist eine seitliche Projektion der zuvor
in den Fig. 5 und Fig. 6 mit isometrischer Perspek-
tive gezeigten, nach Bauweise einer Oldham-Kupp-
lung ausgeführten, Ausgleichskupplung 9 dargestellt.
Dabei ist darin ein Montagezustand gezeigt ohne die
erste Gegendruckrolle 7, jedoch mit vorne sichtbarem
erstem Kugellager 41 sowie – in der hintersten Dar-
stellungsebene liegend – mit zweiter Haltelasche 23.
Hierzu wird auf die Beschreibung der vorherstehen-
den Fig. 3 bis Fig. 6 verwiesen.

[0073] Neben der vorstehenden schriftlichen Be-
schreibung der Erfindung wird zu deren ergänzen-
der Offenbarung hiermit explizit auf die zeichnerische
Darstellung der Erfindung in den Fig. 1 bis Fig. 9 Be-
zug genommen.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Erstes Transportmittel
3 Zweites Transportmittel
4 Andrückvorrichtung
5 Erste Rotationsachse der ersten Gegendruck-

rolle (7)
6 Zweite Rotationsachse der zweiten Gegen-

druckrolle (8)
7 Erste Gegendruckrolle
8 Zweite Gegendruckrolle
9 Ausgleichskupplung
10 Rotationsachsenabstand
11 Auftragsvorrichtung insb. Leimtauchscheibe
12 Zwischenscheibe insb. Kreuzschieber
13 Erste plane Außenseite der Zwischenscheibe

(12)
14 Zweite plane Außenseite der Zwischenschei-

be (12)
15 Erster Mitnehmersteg der Zwischenscheibe

(12)
16 Zweiter Mitnehmersteg der Zwischenscheibe

(12)
17 Erste Nut der ersten Gegendruckrolle (7)
18 Zweite Nut der zweiten Gegendruckrolle (8)
20 Erster Exzenterbolzen
21 Zweiter Exzenterbolzen
22 Erste Haltelasche
23 Zweite Haltelasche
24 Erste plane Auflagefläche
25 Zweite plane Auflagefläche
26 Einzugszone

27 Leimangabezone
28 Aushärtezone
29 Längstransportrichtung
30 Erste Anlagefläche
31 Zweite Anlagefläche
32 Auflagenflächenabstand
33 Erster Haltemittelpunkt
34 Zweiter Haltemittelpunkt
35 Erstes Verbindungselement insb. Exzenter-

bolzenhalteschraube
36 Zweites Verbindungselement insb. Exzenter-

bolzenhalteschraube
37 Erster Exzenterbolzenlagerstift
38 Zweiter Exzenterbolzenlagerstift
41 Erstes Kugellager der ersten Gegendruckrolle

(7)
42 Zweites Kugellager der zweiten Gegendruck-

rolle (8)

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Zusammensetzen von Fur-
nierstreifen zu einem Flächengebilde, umfassend:
• Transportmittel (2, 3) zum Transport von an ihren
seitlichen Stoßkanten zu verklebenden Furnierstrei-
fen in einer Längstransportrichtung (29),
• eine obere Andrückvorrichtung (4) zum Andrücken
der Furnierstreifen im Transport mit
– zwei, den Transportmitteln (2, 3) zugeordneten,
gleichläufig um jeweilige Rotationsachsen (5, 6) rotie-
renden, durch den Transport der Furnierstreifen an-
getriebenen oberen Gegendruckrollen (7, 8) und
– einer die Gegendruckrollen (7, 8) verbindenden
Ausgleichskupplung (9),
– wobei die Rotationsachsen (5, 6) der zwei obe-
ren Gegendruckrollen (7, 8) mittels der Ausgleichs-
kupplung (9) orthogonal zur Längstransportrichtung
(29) zueinander parallel um einen Rotationsachsen-
abstand (10) versetzbar sind;
• eine, in der Längstransportrichtung (29) dem Trans-
portmittel (2, 3) nachgeordnete, zumindest eine Stoß-
kante mit Klebemittel beschichtende Auftragsvorrich-
tung (11).

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausgleichskupplung (9) als Kreuz-
scheiben-Kupplung, insbesondere als eine Oldham-
Kupplung, ausgeführt ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausgleichskupplung (9) eine Zwi-
schenscheibe (12) sowie eine erste und eine zweite
Kupplungshälfte umfasst, wobei die Zwischenschei-
be (12) mittig zwischen der ersten und der zwei-
ten Kupplungshälfte als Kreuzschieber angeordnet
ist und die erste und die zweite Kupplungshälfte in
Gestalt jeweils einer der Gegendruckrollen (7, 8) in-
tegral ausgeführt sind.
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4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenscheibe (12) auf ihren
beiden planen Außenseiten (13, 14) mit einem jewei-
ligen, den Scheibenmittelpunkt durchlaufenden, läng-
lichen Mitnehmersteg (15, 16) ausgeführt ist, welcher
jeweilig in einer entsprechenden, gleichfalls längli-
chen, Nut (17, 18) innenseitig von der jeweilig anlie-
genden Gegendruckrolle (7, 8) läuft, und wobei beide
Mitnehmerstege (15, 16) im wesentlichen orthogonal
zueinander versetzt verlaufen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zwischenscheibe (12) der
Ausgleichskupplung (9) aus einem thermoplastisch
und/oder spanabhebend verarbeitbaren Kunststoff,
bevorzugt einem verschleißfestem und/oder harten
Polymeren, beispielsweise aus Polyacetal/Polyoxy-
methylen (POM) und/oder aus Polyetheretherketon
(PEEK), ausgeführt ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tationsachsenabstand (10) mindestens 0,1 mm, wei-
ter bevorzugt mindestens 0,5 mm, noch weiter be-
vorzugt mindestens 2 mm, insbesondere bevorzugt
mindestens 7 mm beträgt und/oder der Rotationsach-
senabstand (10) im Betrieb auf Grundlage von er-
fassten Betriebsparametern und/oder von Sollkenn-
feldern geregelt werden kann.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
gendruckrollen (7, 8) eine mit Querrillen versehene
und/oder rauhe und/oder haftbeschichtete und/oder
softelastische Umfangsoberfläche aufweisen.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Andrückvorrich-
tung (4) umfasst:
• eine erste und eine zweite Haltelasche (22, 23),
angeordnet an entgegengesetzten Seiten der Aus-
gleichskupplung (9); und
• einen ersten Exzenterbolzen (20), angeordnet an
der ersten Haltelasche (22), und
• die erste Gegendruckrolle (7), drehbar gelagert auf
dem ersten Exzenterbolzen (20); und/oder
• einen zweiten Exzenterbolzen (21), angeordnet an
der zweiten Haltelasche (23), und
• die zweite Gegendruckrolle (8), drehbar gelagert auf
dem zweiten Exzenterbolzen (21).

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportmittel (2, 3) in einer in Längstransportrich-
tung (29) vorne angeordneten Einzugszone (26) der
Vorrichtung (1) als die Furnierstreifen zusammenzie-
hende Transportmittel (2, 3), vorzugsweise als ge-
genläufig drehende Diskusscheiben, ausgeführt sind.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Einzugszone (26) und/oder in der Leimangabezo-
ne (27) vollständig plane Auflageflächen (24, 25) für
die Furnierstreifen um einen Auflagenflächenabstand
(32) orthogonal zur Längstransportrichtung (29), zu-
einander parallel versetzbar sind, wobei der Versatz
mindestens 0,1 mm, weiter bevorzugt mindestens 0,
5 mm, noch weiter bevorzugt mindestens 2 mm, ins-
besondere bevorzugt mindestens 7 mm beträgt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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